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K U N D M A C H U N G 

 
 

Die Gemeinde Preitenegg beabsichtigt, gemäß §§ 13 und 15 des Kärntner 
Gemeindeplanungsgesetzes 1995, LGBl.Nr. 23/1995, K-GPlG 1995 idF LGBl. Nr. 
88/2005, die Änderungen des Flächenwidmungsplanes insofern in Betracht zu ziehen, 
dass 
 
 
 
4-2007 die als Ersichtlichmachung Wald gewidmete Parz. Nr. 259/2 (Teil)  
  KG Oberpreitenegg in „Bauland-Dorfgebiet“; 
  Anregung: Kreuzer Ingrid, 9451 Oberpreitenegg 23 
 
5-2007 die als Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche,  
  Ödland gewidmeten Parzellen Nr. 920 (Teil) und 921 (Teil), KG Ort in  
  Bauland-Sonderwidmung-Autobahnraststätte“ 
  Anregung: Rampitsch Johannes, 9451 Unterauerling 19 
 
 
 
festgelegt wird bzw. werden. 
 
 
Gemäß §§ 13 und 15 des K-GPlG 1995, LGBl. Nr. 23/1995, idF LGBl. Nr. 88/2005, 
liegt der Entwurf der Flächenwidmungsplanänderung durch vier Wochen ab dem Tage 
des Anschlages dieser Kundmachung an der Amtstafel während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt Preitenegg, zur allgemeinen Einsichtnahme auf.  
Die Kundmachung ist auch im Internet unter www.preitenegg.net  abrufbar. 
 
Jedermann ist berechtigt, während der Auflagefrist schriftlich begründete 
Einwendungen gegen den Entwurf des Flächenwidmungsplanes beim Gemeindeamt 
Preitenegg einzubringen. 
Die während der Auflagefrist gegen den Entwurf eingebrachten und begründeten 
Einwendungen sind vom Gemeinderat bei den Beratungen über die 
Flächenwidmungsplanänderung in Erwägung zu ziehen. 
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Der Bürgermeister: 
 
 
 
 

Franz Kogler 
 
 
 

Kundgemacht am 08.01.2008 
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